
Jahrbuch Naturschutz in Hessen 8: 115 –123 Zierenberg 2003

114 Jahrbuch Naturschutz in Hessen 8 (2003)

1 Einleitung

Mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie
92/43/EWG vom 21. Mai 1992) wurde vom Rat der Euro-
päischen Gemeinschaft die erste umfassende Richtlinie
zum Schutz von Arten und Lebensräumen in Europa
erlassen. Ziel ist die Sicherung des europäischen Natur-
erbes durch den Aufbau eines Schutzgebietssystems mit
dem Namen „Natura 2000“. In der FFH-Richtlinie werden
auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen zeit-
lichen Intervallen Informationen zum Zustand der Schutz-
güter (Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaft-
lichem Interesse) und zu durchgeführten Maßnahmen
gefordert (vgl. dazu u.a. PETERSEN et al. 2000). 

Eine Voraussetzung für alle nachfolgenden Aktivitä-
ten im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie ist
zunächst die landesweite Bestandsaufnahme dieser
Schutzgüter. Hier sollen nun die aktuellen Aktivitäten des
Landes Hessen zur Verbesserung der Datenlage für den
Bereich der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und
IV der FFH-Richtlinie vorgestellt werden.

2 Welche Arten der Anhänge II und IV
der FFH-RL gibt es in Hessen?

Um die gesamte weitere Arbeit zur Umsetzung der
Vorgaben der FFH-Richtlinie auf eine solide Grundlage zu
stellen, muss zuerst ermittelt werden, welche Arten der
beiden Anhänge in Hessen derzeit vorkommen. Bei der
nachfolgenden Auflistung (Tab. 1 und 2) handelt es sich
um eine Darstellung all der Arten, die entweder aktuell
nachgewiesen worden sind oder deren Vorkommen in
Hessen auf der Grundlage der bislang vorliegenden
Daten zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die Datenbasis für die Erstellung dieser Tabellen hat
sich in den letzten beiden Jahren durch verschiedene
Faktoren deutlich verbessert. Dabei spielt zunächst die
erhöhte Aufmerksamkeit im amtlichen und ehrenamt-
lichen Naturschutz für die Arten der FFH-Richtlinie eine
entscheidende Rolle. Auch die durch das Land finanzier-
ten gutachterlichen Aktivitäten (vgl. Kap. 3) führen zu
einem enormen Wissenszuwachs. Es ist damit zu rech-
nen, dass sich in den nächsten Jahren an den hier vor-
gestellten Artenlisten noch Verschiedenes ändern wird –
verschollen geglaubte Arten werden ggf. durch intensive
Nachsuche wieder entdeckt, bei anderen wird das ver-
mutete Verschwinden eindeutig dokumentiert werden.

Dennoch ist es sinnvoll, den jeweils aktuellen Wis-
sensstand als landesweite Arbeitsgrundlage zu veröf-
fentlichen.

3 Stand der landesweiten Inventur 
von Artdaten

Bei der Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie
kann Hessen im Gegensatz zu vielen anderen Bundes-
ländern nicht auf eine hinreichende Datengrundlage
zum Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten zurück-
greifen. Nachdem die botanische und faunistische Lan-
deserkundung im behördlichen Naturschutz in Hessen
lange ein Schattendasein führte, hat dieser Bereich
durch die Verpflichtungen der FFH-Richtlinie neue Im-
pulse erhalten. 

Auf zwei Ebenen werden zur Zeit Artdaten durch das
Land Hessen erhoben und ausgewertet. Dies ist
zunächst die Grunddatenerhebung innerhalb der gemel-
deten FFH-Gebiete, die zweite Ebene bildet die Erfas-
sung der Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten der
Anhänge II und IV auf der gesamten Landesfläche.

3.1 Grunddatenerfassung innerhalb 
der FFH-Gebiete

Für die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie
besteht gemäß Art. 4 in Verbindung mit Anhang III der
FFH-Richtlinie die Verpflichtung zur Meldung von Schutz-
gebieten an die Europäische Kommission. Nach einer
Auswahl der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung –
aus der Liste der gemeldeten Gebiete – auf Ebene der
Europäischen Union (EU) müssen diese Gebiete rechts-
verbindlich als Schutzgebiet nach BNatSchG ausgewie-
sen werden. Alternativ kann der Schutzzweck auch über
Regelungen des Vertragsnaturschutzes sichergestellt
werden (vgl. dazu WEGENER 2000).

Nach Art. 11 der FFH-Richtlinie ist die allgemeine
Überwachung des Erhaltungszustandes der Anhang II-
Arten vorgesehen, nach Art. 17 eine Berichtspflicht über
die Auswirkungen der durchgeführten Maßnahmen auf
den Erhaltungszustand.

Zur Erfüllung dieser Berichtspflicht ist es notwendig,
Veränderungen des Erhaltungszustandes der Vorkom-
men von Tier- und Pflanzenarten des Anhanges II der
FFH-Richtlinie innerhalb der FFH-Gebiete zu dokumen-
tieren. Der erste Schritt dafür ist eine landesweit einheit-
liche und in der Zeitreihe vergleich- und reproduzierbare
Grunddatenerfassung. 

In den hessischen FFH-Gebieten findet seit 2001
eine Grunddatenerhebung statt, die als „Null-Linie“ den
Status Quo der Vorkommen der Anhang II-Arten doku-
mentieren soll (vgl. dazu KUPRIAN 2002). Die Arten des
Anhangs II werden dabei innerhalb der FFH-Gebiete
nach landesweit standardisierten Methoden erfasst (vgl.
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HDLGN 2003). Vorkommen von Anhang IV-Arten oder
sonstigen bemerkenswerten Arten werden im Rahmen
der Grunddatenerfassung nur fakultativ erfasst. 

3.2 Landesweite Artgutachten 

Landesweite Artgutachten 2002 – erste bemerkens-
werte Ergebnisse 

Bereits im Jahr 2002 wurden auf Anregung der
Arbeitsgruppe FFH-Grunddatenerfassung/Monitoring,
Unterarbeitsgruppe „Arten“ (Arbeitsgruppe mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der drei Regierungspräsidien,
der Staatlichen Vogelschutzwarte, des Hessischen
Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (HMULV) und des Hessischen Dienstleis-
tungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau und Natur-
schutz, (HDLGN)) von den Regierungspräsidien zahlrei-

che landesweite Artgutachten vergeben. Federführung
hatte dabei i.d.R. das Regierungspräsidium, dessen Flä-
che einen Verbreitungsschwerpunkt der jeweiligen Art
bildet (vgl. Tabelle 3, S. 119).

Die Ergebnisse waren zum Teil sehr bemerkenswert.
Insbesondere die Wiederfunde des Steinbeißers (Cobitis
taenia) an fünf Lokalitäten in hessischen Altrheinen
(KORTE & BOHLEN 2002) und des Kugelhornmooses
(Notothylas orbicularis) auf Äckern im Vogelsberg
(MANZKE 2002, vgl. auch MANZKE & WENTZEL 2003) wur-
den auch bundesweit beachtet. 

Bei der Begehung alter, in der Literatur genannter
Fundgebiete und ausgewählter, geeignet eingestufter
Laubwaldbestände konnte das Grüne Besenmoos
(Dicranum viride) im Jahr 2002 an insgesamt 111 Träger-
bäumen in 36 Waldbeständen nachgewiesen werden
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(MANZKE 2002) – Erfassungen der Art im Jahr 2003
erbrachten insgesamt 14 weitere Fundpunkte und bei
der intensiven Untersuchung des Mönchbruchs erstaun-
liche Funddichten (MANZKE schriftl. Mitt. 2003). Das
Grüne Koboldmoos (Buxbaumia viridis) konnte dagegen
im Jahr 2002 bei der Überprüfung alter Fundorte ebenso
wenig nachgewiesen werden wie das Firnisglänzende
Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus), so dass die bei-
den Arten für Hessen weiterhin als „ausgestorben“ bzw.
„verschollen“ gelten müssen (vgl. MANZKE 2002). 

Auch die Fischotter-Hinweise an Eder und Diemel
ließen sich nicht bestätigen (KUGELSCHAFTER 2002). 

Dafür gelang es, den Prächtigen Dünnfarn (Tricho-
manes speciosum) an zwei weiteren, bislang unbekann-
ten Standorten im Odenwald und im Taunus nachzuwei-
sen (HUCK & MICHL 2002). 

Die beiden Windelschnecken-Arten Vertigo angustior
und Vertigo moulinsiana wurden erstmals seit 23 bzw. 36
Jahren wieder in Hessen untersucht – und dies systema-
tisch auf der Grundlage der alten Nachweise und auf
potenziellen Habitatflächen, deren Lokalisierung auf
einer Auswertung der Daten der Hessischen Biotopkar-
tierung (HB) basierte. Dabei konnte die Schmale Windel-
schnecke (Vertigo angustior) an 19 Probestellen ange-
troffen werden, die Bauchige Windelschnecke (Vertigo
moulinsiana) wurde an 3 Probestellen nachgewiesen
(GROH & WEITMANN 2002). 

Bei allen Arten stellte sich wie erwartet sehr deutlich
heraus, dass sich jahrzehntelang fehlende systemati-
sche Bearbeitung in Hessen nicht in einer Geländesai-
son aufarbeiten lässt. Die natürlichen jährlichen Popula-
tionsschwankungen und durch besondere Wetterbedin-
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gungen nur bedingt vergleichbare Erfassungsergeb-
nisse (z. B. sehr heiße, trockene oder verregnete Som-
mer) können nur bei längeren Zeitreihen statistisch
berücksichtigt werden. Insgesamt ist das Ergebnis einer
Geländesaison immer eine Momentaufnahme mit erheb-
lichem Unsicherheitsfaktor. 

Gleichzeitig sind methodische Fragen zu lösen, wie
die Selektion der geeigneten Untersuchungsflächen oder
ein geeignetes standardisiert anzuwendendes  Erfas-
sungsverfahren – problematisch insbesondere für (häufi-
gere) Arten, die bislang auf der Landesfläche noch nie
systematisch untersucht wurden. 

Besonders prägnant zeigten sich alle diese Unwäg-
barkeiten einer einjährigen „Pilot-Phase“ bei den Unter-
suchungen zum Skabiosen-Scheckenfalter (LANGE

2002) und bei der Bearbeitung der Totholzkäfer (Held-
bock, Hirschkäfer, Eremit und Veilchenblauer Wurzel-
halsschnellkäfer – vgl. SCHAFFRATH 2002a, 2002b). Hier
konnten in einem ersten Durchgang zunächst nur erste
grobe Datensammlungen zusammengestellt werden, die
in den folgenden Jahren zu ergänzen sind.

Einheitliche Vorgaben für die anzufertigenden 
Artgutachten 2003 durch das HDLGN

Um die angefangene Datensammlung dauerhaft
landesweit weiterzuführen, erhielt das HDLGN im Jahr

2003 im Rahmen des Programms „Naturschutzdaten-
haltung zur Investitionssicherung“ die Federführung zur
Vergabe weiterer umfangreicher hessenweiter Arten-
Gutachten. 

Vor der Vergabe der Gutachten wurde durch das
HDLGN (z.T. in Abstimmung mit der Unter-Arbeitsgrup-
pe Arten) ein detaillierter Anforderungskatalog erarbei-
tet, der die Grundlage der Bearbeitung war. So gibt es
eine verbindliche Gliederung für die Gutachten und 
die Artensteckbriefe, Vorgaben für die Eingaben in die
�natis-Artendatenbank und in die Metadatenbank 
(s. u.) sowie Vorlagen für die Entwürfe der Bewertungs-
rahmen1.
Grundsätzlich erfolgte die Bearbeitung der Artgutachten
nach einem vorgegebenen, einheitlichen Schema:
● In einer ersten Stufe der Gutachtenbearbeitung wur-

den die in Hessen vorhandenen und den jeweiligen
Gutachtern zeitnah zugänglichen qualifizierten Daten
ausgewertet. Die vorliegenden Datenquellen wurden
durch die Eingabe in eine Metadatenbank dokumen-
tiert. Die aus der Auswertung der vorhandenen
Unterlagen resultierenden Arten-Daten wurden in 
die landesweite �natis-Artendatenbank eingegeben.
Diese Daten sind die Grundlage für eine Analyse der
Erfassungs-Defizite (räumlich wie inhaltlich) und für
Vorschläge zum weiteren Untersuchungsbedarf. 
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● In der folgenden Stufe 2 erfolgt eine Nacherfassung
im Gelände in Bereichen, in denen erhebliche Erfas-
sungsdefizite bestehen – i.d.R. auf der Grundlage
eines landesweiten „Screenings“, bei häufigeren
Arten Stichprobenverfahren.

Ziel der landesweiten Artgutachten ist es, Aussagen zu
Verbreitung und Zustand der Gesamtpopulation der Tier-
und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH-Richt-
linie in Hessen zu erarbeiten. 
Als Ergebnis werden für alle Tier- und Pflanzenarten der
Anhänge II- und IV der FFH-Richtlinie folgende Unterla-
gen vorgelegt:
● Textteil (Gutachten)
● �natis-Datei mit aktuellen und historischen 

Artnachweisen

● Vorschlag für einen Bewertungsrahmen
● Karte mit der Darstellung der bekannten Nachweise

der Art in Hessen (ca. 1:1 Mio.)
● Vorschlag eines Artensteckbriefs 

In Tabelle 4 werden die 2003 durch das HDLGN verge-
benen Artgutachten und die jeweiligen Gutachter darge-
stellt. Da eine Abgabe der Gutachten erst Ende Novem-
ber 2003 erfolgte, können die umfangreichen Ergeb-
nisse an dieser Stelle noch nicht vorgestellt werden.
Geplant ist aber die zügige Veröffentlichung der fertigen
Artensteckbriefe und Bewertungsrahmen im Internet.
Damit soll ein schneller Zugriff auf die relevanten Infor-
mationen für alle im amtlichen und ehrenamtlichen
Naturschutz im Bereich FFH-Richtlinie Tätigen ermög-
licht werden.
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4 Wofür benötigt das Land Hessen 
die gewonnenen Artdaten?

Im Vordergrund steht bei allen Bemühungen das
Ziel, für die durch das Europäische Recht  und seine
Umsetzung in Bundes- bzw. Landesrecht vorgeschriebe-
nen umfangreichen planungsbezogenen Überprüfungen
von Umweltverträglichkeit und Erheblichkeit von Eingrif-
fen eine erste Datengrundlage zu erarbeiten. Dabei wird
versucht, zunächst möglichst kurzfristig einen groben
Überblick über die Verbreitung der in Hessen vorkom-
menden und damit in der Planung zu berücksichtigen-
den Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der
FFH-Richtlinie zu erhalten.

Welche gesetzlichen Grundlagen diesen Überblick
notwendig machen und welche Daten benötigt werden,
wird nachfolgend dargestellt:

4.1 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie2

In der FFH-Richtlinie werden auf unterschiedlichen
Ebenen und in verschiedenen zeitlichen Intervallen
Informationen zum Zustand der Schutzgüter (Arten und
Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse)
und zu durchgeführten Maßnahmen gefordert (vgl. dazu
u.a. PETERSEN et al. 2000). 

Daten zu Anhang II und IV-Arten als Basislinie 
für das allgemeine Monitoring

Nach Art. 11 verpflichtet die FFH-Richtlinie die Mit-
gliedsstaaten zu einer laufenden Überwachung des
Erhaltungszustandes für alle Arten gemeinschaftlichen
Interesses unter besonderer Berücksichtigung der priori-
tären Arten. Da es sich nach Art. 1 g) auch bei den Arten
der Anhänge IV und V um Arten von gemeinschaftlichem
Interesse handelt, gilt diese Verpflichtung auch für sie
und auch außerhalb der gemeldeten Gebiete.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Überwachung sol-
len in den nationalen Berichten alle 6 Jahre der Europäi-
schen Kommission übermittelt werden. Zur Umsetzung
dieses allgemeinen Überwachungsgebotes wird nach
Rückriem & ROSCHER (1999, S. XIV) generell die Nut-
zung der bereits bestehenden Arten- und Biotopkataster
der Bundesländer empfohlen. 

Die im Rahmen des Programms „Naturschutzdaten-
haltung zur Investitionssicherung“ erhobenen Daten sind
der Grundstock für die Dokumentation der hessischen
Vorkommen der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II
und IV der FFH-Richtlinie im geplanten hessischen
Artenkataster (landesweite Artendatenbank im HDLGN).

Dokumentation der Maßnahmen zum 
besonderen Artenschutz

Gemäß Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie gelten für
die Arten des Anhangs IV verschiedene Vorgaben zum
besonderen Artenschutz mit Schwerpunkt auf Nutzungs-
beschränkungen und der Verhinderung von absicht-
lichen Störungen dieser Arten. 

Der Artikel 12 fordert in Absatz 1 von den Mitglieds-
staaten die Einführung eines strengen Schutzsystems
für die in Anhang IV genannten Tierarten in deren natürli-
chem Verbreitungsgebiet. Dieses verbietet neben allen
absichtlichen Formen des Fangs, der Tötung und der

Störung dieser Arten in Art. 12 Abs. 1d) „jede Beschädi-
gung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“.

Nach Art. 12 Abs. 4 sind die Mitgliedsstaaten ver-
pflichtet, „ein System zur fortlaufenden Überwachung
des unbeabsichtigten Fangs oder Tötens“ der Anhang
IV-Arten einzurichten. „Anhand der gesammelten Infor-
mation leiten die Mitgliedsstaaten diejenigen weiteren
Untersuchungs- und Erhaltungsmaßnahmen ein, die
erforderlich sind um sicherzustellen, dass der unbeab-
sichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine sig-
nifikant negativen Auswirkungen auf die betreffende Art
haben“. 

Das BfN weist im Protokoll der LANA-Vollversamm-
lung am 20./21.09.2001 (S. A 4) darauf hin, dass für 
die Anhang IV-Arten Aussagen zur Bestandessituation
innerhalb und außerhalb der gemeldeten FFH-Gebiete
unverzichtbar sind (vgl. Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Buchst.
d), Art. 12 Abs. 3, 1. Satz).

Die Möglichkeit zu ersten aktuellen Abschätzungen
der Bestandessituation der Arten des Anhang IV der
FFH-Richtlinie wird durch die Ergebnisse der landeswei-
ten Artengutachten 2002 und 2003 im Rahmen des
Sofortprogramms geschaffen.

Daten zu Anhang II Arten – Verträglichkeitsprüfung
nach FFH-Richtlinie

Der Absatz 3 des Artikels 6 der FFH-RL schreibt für
Pläne oder Projekte, die ein FFH-Gebiet einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten
erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf
naturschutzfachliche Verträglichkeit mit den vorhandenen
Schutzgütern vor. Dabei sollen die festgelegten Erhal-
tungsziele für dieses Gebiet abgeprüft werden. Eine
behördliche Zustimmung kann nur erfolgen, wenn im
Rahmen der Verträglichkeitsprüfung festgestellt wird,
dass das Gebiet als solches inklusive der Lebensrauman-
sprüche der maßgeblichen Arten nicht beeinträchtigt wird. 

Aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses können Pläne und Projekte bei
negativem Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung nach
Art. 6 Abs. 4 nur dann genehmigt werden, wenn die
durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen die Kohärenz
von Natura 2000 sicherstellen. 

Zur Erarbeitung dieser Maßnahmen für den Bereich
des Schutzgutes „Tier- oder Pflanzenart“ im Rahmen
des Kohärenzausgleiches sind die Ergebnisse der lan-
desweiten Artgutachten eine erste Grundlage.

4.2 Bundesnaturschutzgesetz3

Die Vorgaben aus Art. 12 Abs. 1-3 der Fauna-Flora-
Habitat Richtlinie wurden vom Bundesgesetzgeber durch
die Übernahme in die Regelungen des Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechts des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvor-
schriften (BNatschGNeuregG) in Bundesrecht umgesetzt:

Anhang IV-Arten – „Besonders geschützte“ und
„streng geschützte“ Arten

Alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten
Tier- und Pflanzenarten werden durch einen Verweis im
BNatSchG als „besonders geschützte“ bzw. „streng
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geschützte“ Arten qualifiziert (§10 Abs. 2 Nr.10 b) aa)
und Nr.11 b) BNatSchG). 

Die Vorschriften des BNatSchG zu diesen Arten in
§42 enthalten u.a. das Verbot, ihre Entwicklungsformen,
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur zu
entnehmen, sie zu beschädigen oder zu zerstören. Diese
Zugriffsverbote sind bereits aus dem hoheitlichen Arten-
schutz in Verbindung mit den besonders und streng
geschützten Arten der Anlage 1 der Bundesartenschutz-
verordnung (Anl 1 BartSchV) bekannt. Hier geht der
Schutzumfang im nationalen Recht weiter als in der FFH-
Richtlinie (§42 Abs.1 Nr.1), Verstöße können als Ord-
nungswidrigkeit (§65 Abs.1 BNatSchG) und bei qualifi-
zierten Umständen als Straftat (§66 BNatSchG) verfolgt
werden. Dagegen fordert aber die FFH-Richtlinie für die
Anhang IV-Arten die Entwicklung von Schutzkonzepten,
was über den bisher geltenden rein konservierenden
Artenschutz (Stichwort „Zugriffsverbot“) hinausgeht.

Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen
und Befreiungen

Ausnahmen von den o.g. Verboten gelten nach §43
Abs. 4 BNatSchG unter anderem bei der Ausführung
eines nach §19 BNatSchG zugelassenen Eingriffs nur,
soweit hierbei Tiere, einschließlich ihrer Nist-, Brut-,
Wohn- oder Zufluchtsstätten und Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten nicht absichtlich beeinträchtigt. 

Weitere Ausnahmen sind gemäß den Vorgaben des
§43 Abs. 8 BNatSchG  im Einzelfall möglich. Diese kön-
nen von den nach Landesrecht zuständigen Behörden
(in Hessen i.d.R. den Unteren Naturschutzbehörden)
zugelassen werden, „soweit der Bestand und die Ver-
breitung der betreffenden Population oder Art dadurch
nicht nachteilig beeinflusst wird.“

In der Regel bedeutet dies, dass die artenschutz-
rechtliche Ausnahmegnehmigung gemäß §43 Abs. 8 an
bestimmte Auflagen wie entsprechende Ausgleichsmaß-
nahmen gebunden ist.

Bislang fehlten allerdings die landesweiten Informa-
tionen zum Bestand und zur Verbreitung der meisten
betroffenen Arten in Hessen. Ziel der landesweiten Art-
gutachten ist es daher auch, die zur Bearbeitung von ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen natur-
schutzfachlich notwendigen hessenweiten Grundlagen-
daten für die Anhang II- und IV-Arten in Hessen zusam-
menzutragen und zu aktualisieren. 

5 Ausblick

Die in den Jahren 2002 und 2003 zusammengetra-
genen Daten zu Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II
und IV der FFH-Richtlinie sind ein erster erfreulich
umfangreicher Anfang, um die bislang kaum vorhandene
Datengrundlage für eine solide fachliche Beurteilung der
Erheblichkeit von Eingriffen in Habitaten von Arten der
Anhänge II- und IV der FFH-Richtlinie im hessischen
Gesamtkontext zu beurteilen. Allerdings kann schon auf-
grund der jährlichen Schwankungen von Populations-
dichten und Verbreitungsarealen in zwei Jahren nicht
das geleistet werden, was in anderen Bundesländern
durch jahrzehntelange Artdaten-Sammlung, -Haltung

und -Pflege der Länderfachbehörden geleistet wurde.
Um eine dauerhaft zuverlässige, aktuelle und damit
fachlich aussagefähige Grundlage für die Landespla-
nung zu erhalten, müssen die 2002 und 2003 gewonne-
nen Daten qualitätsgesichert und in vielen Punkten
räumlich, z. T. auch methodisch ergänzt werden. Außer-
dem ist eine regelmäßige Aktualisierung der Datenbe-
stände durch einen möglichst dauerhaften Datenzu-
strom unerlässlich.

6 Zusammenfassung

Durch die Vergabe von landesweiten Artgutachten
hat das Land Hessen in den Jahren 2002 und 2003 die
Datengrundlage zur Verbreitung von Tier- und Pflanzen-
arten der Anhänge II und IV der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) in Hessen deutlich verbessert. Dies
ist zur fachlich vertretbaren Bearbeitung von verschiede-
nen Aspekten der Landesplanung unter Berücksichti-
gung der Vorgaben der FFH-RL und deren Umsetzung in
Bundes- bzw. Landesrecht unerlässlich. Eine Konsoli-
dierung und dauerhafte Aktualisierung der gesammelten
Artdaten ist dabei im Hinblick auf die gesetzlichen Anfor-
derungen an die verschiedenen Planungsträger auch
weiterhin unumgänglich.
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1 Bewertungsrahmen ermöglichen die Bewertung des Erhal-
tungszustandes eines Vorkommens von Tier- oder Pflan-
zenarten. Zu den bereits getroffenen bundesweiten Festle-
gungen  bezüglich der Umsetzung der FFH-Richtlinie zählt
die Einigung auf eine Grundstruktur der zu erfassenden
Daten zur Bewertung des Erhaltungszustandes von Popu-
lationen (vgl. Protokoll der LANA-Vollversammlung am
20./21.09.2001 (S. A 3)). Abgeleitet ist diese Festlegung
aus Artikel 1 i) der FFH-RL in Kombination mit den „Natura
2000 Standard-Datenbogen Erläuterungen“ (S. 20).
Bundesweiter Konsens sind folgende Mindestanforderun-
gen an die Grundinformationen, die zu den jeweiligen Vor-
kommen der Anhang II-Arten im Rahmen der Grunddaten-
erfassung und Berichtspflicht in den FFH-Gebieten zu erhe-
ben sind:
a)  Populationsgröße und -struktur
b)  Habitate und Lebensraumstrukturen (Habitatansprüche

der Art und artspezifische Habitatausstattung des
gemeldeten Gebietes)

c)  Artspezifische Beeinträchtigungen und Gefährdungen
Aus diesen drei Parametern resultiert die abschließende
Beurteilung des Erhaltungszustandes der Population der
Anhang II-Art im FFH-Gebiet. Bislang umstritten ist, mit wel-
chem räumlichen Bezug die Bewertung von Populationen
der Anhang IV-Arten erfolgen wird.

2 Richtlinie 92/43/EWG vom 21.Mai 1992
3 Angaben nach Gesetz zur Neuregelung des Rechtes des

Naturschutzes und der Landschaftspflege  und zur Anpas-
sung andere Rechtsvorschriften (BNatSchGNeuregG) vom
25. März 2002, BGbl 2002, Teil I, Nr. 22: 1193-1218.
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